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offentlich

Betreff:
Umsetzung Qualitatsstandard FahrradstraBen - Wendentorwall

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 08.08.2025
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhdrung) 19.08.2025 o]
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben 02.09.2025 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

,Der Markierung und Beschilderung der Fahrradstralen/-zonen gemaf Anlage 1 wird
zugestimmt.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fir Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben
(AMTA) ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. h der Hauptsatzung
der Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei
FahrradstraRen um einen Beschluss Uber Planungen, fur die der Ausschuss fur Mobilitat,
Tiefbau und Auftragsvergaben beschlusszustandig ist. Fahrradstraen sind Teil eines
Ubergeordneten Netzes an Fahrradstral’en, deren Bedeutung somit wesentlich tGber den
Stadtbezirk hinausgeht.

Anlass

Im Juli 2020 hat der Rat der Stadt Braunschweig den Ziele- und MaRnahmenkatalog
,Radverkehr in Braunschweig“ zur umfassenden Férderung des Radverkehrs beschlossen
(DS 20-13342-02). Die MalRnahme 6.1 sieht die Entwicklung eines Qualitatsstandards fr
Fahrradstraen vor, um kiinftig eine einheitliche und klar erkennbare Gestaltung zu
gewahrleisten und den besonderen Charakter dieser Strallen hervorzuheben.

Um den Radverkehr zu fordern und die Sicherheit flir Radfahrende zu erhéhen, wurde im
Dezember 2022 der von der Verwaltung entwickelte ,Qualitatsstandard fur Fahrradstral3en
und Fahrradzonen in Braunschweig“ beschlossen (DS 22-19984).

Fahrradstraen bindeln den Radverkehr und bieten eine sichere und komfortable Alternative
zu herkdmmlichen Radwegen entlang von Hauptverkehrsstraen. Ein gut ausgebautes Netz
von Fahrradstra’en ermdéglicht es, Uber lAngere Strecken hinweg attraktive Routen zu
schaffen und so den Anteil des Radverkehrs zu steigern. Die Verwaltung hat daher in den
vergangenen Jahren ein mehr als 15 km langes, grofitenteils zusammenhangendes Netz
von Fahrradstraf’en und einer Fahrradzone eingerichtet.



Planung
Folgende MalRnahme wird zur Umsetzung vorgeschlagen:

¢ Wendentorwall (Anlage 1)

Die Stralke Wendentorwall liegt in einer Fahrradzone und stellt als Teil Veloroute Wallring
(DS 23-20323) eine sehr hohe Netzrelevanz flir den Radverkehr dar. Die
ErschlieBungsstralRe dient dem Verkehr von Anliegern und deren Besuchern und ist fur
Kfz als ,Anlieger frei“ beschildert.

Es findet beidseitig Senkrechtparken im Seitenraum statt. Durch die alte Gosse und den
teilweise nicht definierten Fahrbahnrand schwankt die Fahrbahnbreite. Die Fahrgasse
weist jedoch auch nach Abzug der Sicherheitstrennstreifen (je 1,00 m) mindestens das
Regelmal’ (4,00 m) auf. Fur die Umsetzung des Qualitatsstandards sind keine baulichen
Anpassungen notwendig. Der Bestand bleibt erhalten; es muss ausschlieRlich markiert
und beschildert werden. Die Baumstandorte bleiben unverandert bestehen.

Markiert werden Sicherheitstrennstreifen zu den Senkrechtparkstanden sowie das
Sinnbild ,Fahrradzone®. Der Radverkehr fahrt auf der ca. 4 m bis 4,20 m breiten
Fahrgasse. Die Sicherheitstrennstreifen dienen dem Radverkehr zur Verdeutlichung des
Gefahrenbereiches zu parkenden Fahrzeugen. Der Radverkehr sollte ausschlief3lich in
der Fahrgasse abgewickelt werden. Vom flieRenden Kfz-Verkehr kann der
Sicherheitstrennstreifen bei Bedarf mit genutzt werden. Diesem steht somit die gesamte
Fahrbahnbreite zur Verfiigung. Zusatzlich werden auf Hohe der Querungen fir Zu-Ful3-
Gehende Fahrradpiktogramme mit Richtungspfeilen aufgebracht.

Um das praktizierte Parken bis in den Gehweg hinein einzuschranken, wird auf der
nordlichen Seite, wo mdglich, durch eine definierte Parkstandbegrenzung (Markierung der
Parkstande) das Parken weiter auf die Fahrbahn geschoben. Somit stehen FuRgangern
kunftig breitere Gehwegbereiche zur Verfigung.

Im Zuge der Baumalinahme um die verbesserte Querungsmaoglichkeit der Stralte Am
Wendentor entstehen im Einfahrtsbereich in den Wendentorwall neue
Verkehrsbeziehungen und eine Zweirichtungsradwegefurt. Zur Gewabhrleistung der
Sichtbeziehungen, zur Sicherung des Verkehrsablaufes und einer verkehrssicheren
Abwicklung im Knotenpunkt entfallen die zwei Langsparkstdnde am nérdlichen
Fahrbahnrand. Der entstehende Freiraum im Gestaltungsbereich der Torhduser sowie im
Knotenpunkt Wendentorwall/Fallersleber-Tor-Wall entspricht der Stadtbildgestaltung am
Wallring.

Auch im Kurvenbereich zum Fallersleber-Tor-Wall werden nach Rlcksprache mit der
Polizei zwei Langsparkstéande aufgehoben, um die Sichtbeziehungen zu verbessern, die
Querungsmaoglichkeit fir den FuRverkehr zu erleichtern und Gefahrdungspotential
insbesondere beim Ausparken zu minimieren. Im Wendentorwall stehen zahlreiche
ungenutzte Parkstande zur Verfiigung.

Insgesamt entfallen auf dem Wendentorwall ca. vier von 163 Parkstanden. Die Anzahl der
legalen Parkstande bleibt somit nahezu unverandert. Auf den zum Parken zu schmalen
Eckflachen im Seitenraum werden nach Bedarf Fahrradbligel aufgestellt.

Eine MalRnahme zur Minimierung des Kfz-Durchgangsverkehrs besteht bereits im
Einfahrtsbereich Wendentorwall durch die Beschilderung ,Anlieger frei“. Diese
Beschilderung wird auch im Bereich Fallersleber-Tor-Wall/Am Fallersleber Tore
angeordnet werden.



Am Wendentor soll von Norden kommend die Anordnung einer ,vorgeschriebenen
Fahrtrichtung geradeaus oder rechts” erfolgen. Hierdurch soll die Verkehrssicherheit im
Einmiindungsbereich Wendentorwall / Am Wendentor - zukilnftig mit
Zweirichtungsradwegefurt - erhdht werden. Hauptsachlich erfolgt diese Anordnung der
vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Hinblick auf die beschlossene (23-20537 ,Am
Wendentor: Verbesserte Querungsmaglichkeit fir zu-Fu3-Gehende und Radfahrende im
Zuge des Wallrings®) einspurige Verkehrsfihrung auf der Stralte Am Wendentor in
stadteinwartiger Richtung. Durch das Abbiegeverbot in den Wendentorwall flir von Norden
kommende Fahrzeuge soll ein Rickstau vermieden werden, der die Stadtbahn behindern
konnte. Fir von Siden kommende Fahrzeuge ist die Einfahrt (fir Anlieger) in den
Wendentorwall weiterhin moglich.

Klimawirkungsprufung

Gemal DS 24-24424 handelt es sich bei der geplanten Ma3nahme um ein
klimaschutzrelevantes Thema. Die Checkliste zur Klimawirkungsprufung ist als Anlage 2
beigefugt.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Lageplan Wendentorwall
Anlage 2: Checkliste Klimawirkungsprifung
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Anhang: Klima-Check

Auswirkungen auf den Klimaschutz
ja L] nein

Der Beschluss ist aus folgendem Grund erforderlich

Ratsbeschluss

Kommunale Pflichtaufgabe

Sicherheitsaspekte

Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur als Daseinsvorsorge
Schaffung von Barrierefreiheit

Sonstiges:

O0O0XXOKX

X  Der Beschluss leistet grundsatzlich einen Beitrag zur Energie- und
Mobilitatswende. Diese Zielrichtung ist entscheidend. Der mit der MaRinahme
verbundene Ressourcen- und Energieverbrauch ist nachrangig.

Erlauterung / Begriindung

Darstellung vorgesehener Klimaschutz-MaRnahmen
[0 Checkliste [0 Checkliste Checkliste
Baugebiete Hochbau Tiefbau und Mobilitat
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Checkliste Tiefbau und Mobilitat
THG-relevante OptimierungsmaBnahmen im Sinne des Klimaschutzes
Bereiche
MalBnahmen fur den I Berlcksichtigung Fuldverkehr
Umweltverbund "
Berucksichtigung Radverkehr
0 Berucksichtigung OPNV
O
geplante Grunstruktur | O CO2-Bindung durch begleitendes Grin
[0 Reduzierter Energie- und Ressourcenbedarf fur Erstellung und
Unterhaltung (bspw. durch Freihaltung oder Entsiegelung von
Teilflachen etwa fir Versickerung)
Einsatz 0 Recyclingmaterial
klimafreundlicher O Wiederverwendung von Baustoffen
Baustoffe O Naturmaterial
Sonstiges O

Klima-Check Seite 2 von 2



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1: Lageplan Wendentorwall
	Anlage  2 Anlage 2: Checkliste Klimawirkungsprüfung

